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Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat sich in mehreren Sitzungen,  
zuletzt am 5. Februar 2016, mit dem Thema  

Mehr Transparenz in der Bildungspolitik  
befasst und ist dabei zu der nachfolgenden Stellungnahme gelangt:
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I. Anlass

Die Bildung der Bevölkerung ist von zentraler Bedeutung 
für die langfristige Wirtschaftskraft, für Wachstum und 
Wohlstand.1 Angesichts des demographischen Wandels bleibt 
die Fachkräftesicherung trotz verstärkter Zuwanderung  
ein wichtiges Thema der deutschen Wirtschaftspolitik. Der 
Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (2015) hat sich bereits an anderer 
Stelle damit beschäftigt, wie durch den Abbau von Arbeits-
markthemmnissen mehr Fachkräfte für den Arbeitsmarkt 
gewonnen werden können. Darüber hinaus ist für die Fach-
kräftequalifizierung die Effektivität des Bildungswesens 
von großer Bedeutung. Die Basis für die Qualifikation von 
Fachkräften wird im allgemeinbildenden Schulsystem gelegt. 
Gerade auf die dort vermittelten Grundkompetenzen sind 
Wirtschaft und Sozialsysteme in einer wissensbasierten 
Gesellschaft angewiesen. Das Schulsystem ist in Deutsch-
land auf der Ebene der Bundesländer organisiert. Das vor-
liegende Gutachten zeigt auf, dass in der Bildungspolitik 
mehr Transparenz nötig ist, damit die föderale Struktur 
wirksamer zur Sicherung der Fachkräftebasis beitragen 
kann. Durch transparente Berichterstattung und besseren 
Zugang zu relevanten Daten wird es möglich, wirksame  
bildungspolitische Maßnahmen zu identifizieren. 

Das deutsche Bildungssystem steht vor zahlreichen Heraus-
forderungen, bei deren Bewältigung ein transparenter Um -
gang mit vorliegenden Erfolgen und Erfahrungen helfen kann. 

(a)  So stellt der Flüchtlingszustrom des Jahres 2015 die 
Schulen mit dem Eingliederungsbedarf von Tausenden 
schulpflichtiger Kinder ohne deutsche Sprachkenntnisse 
vor Herausforderungen, die es in dieser Dimension noch 
nicht gegeben hat. Gleichzeitig besteht Konsens in der 
Bewertung, dass Bildung und Qualifikation der neu Zu -
gewanderten der Schlüssel zu ihrer gesellschaftlichen 
und ökonomischen Integration sind. 

(b)  Eine weitere Herausforderung zeigt sich daran, dass in 
Deutschland gegenwärtig rund jeder Sechste eines Ge -
burtsjahrgangs ohne berufsqualifizierenden Abschluss 
bleibt (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2014, 
S. 40). Die Zahl der gemeldeten unbesetzten betrieblichen 

Ausbildungsstellen erreichte 2014 im langjährigen  
Vergleich einen neuen Höchststand, während zugleich 
zahlreiche Bewerberinnen und Bewerber ohne Ausbil-
dungsplatz geblieben sind (BMBF 2015). Die integrierte 
Ausbildungsberichterstattung weist aus, dass 2014 über 
256.000 Schulabgängerinnen und Schulabgänger im Über-
gangssystem zur beruflichen Bildung aufgefangen wur-
den, nachdem ihr Einstieg in die berufliche Ausbildung 
gescheitert war.2 Diese Indikatoren weisen auf Mängel 
im Schul- und Berufsbildungssystem hin und legen den 
Schluss nahe, dass die schlechten Ergebnisse der primar- 
und sekundarschulischen Ausbildung die Möglichkeiten 
der beruflichen Qualifizierung einschränken. 

(c)  Die internationalen Vorgaben zur Inklusion behinderter 
Schülerinnen und Schüler stellen die deutschen allge-
meinbildenden Schulen vor neue Herausforderungen.3 
Noch ist unklar, ob und für wen die Umsetzung der 
internationalen Richtlinien zu einer Verbesserung führen 
wird und wie die Umsetzung ausgestaltet werden kann.

(d)  Nicht nur bei der Förderung Benachteiligter, sondern 
auch bei der Förderung von Spitzenleistungen steht das 
deutsche Bildungssystem vor Herausforderungen. Das 
vermittelte Wissen und die erworbenen Kompetenzen 
legen die Basis für die Erzeugung und Anwendung neuer 
Ideen etwa im Bereich der Forschung und Entwicklung, 
die Innovationen und technologischen Fortschritt her-
vorbringen und damit die gesamtwirtschaftliche Pro-
duktivität durch wissensbasiertes Wachstum fördern 
(vgl. Wößmann 2016). 

(e)  Viele weitere traditionelle Herausforderungen des  
deutschen Schulbildungssystems müssen noch immer 
bewältigt werden. Beispielsweise fällt Deutschland im 
internationalen Vergleich seit langer Zeit wegen der ge -
ringen sozialen Durchlässigkeit seines Bildungssystems 
auf (OECD 2013; Müller und Ehmke 2013).

Vor dem Hintergrund dieser beispielhaft benannten Prob-
leme wendet sich das Gutachten der Frage der Qualitäts-
verbesserung im deutschen Bildungssystem zu. Dessen 

1 Für einschlägige theoretische Abhandlungen und empirische Belege vgl. etwa Becker (1964), Lucas (1988), Romer (1990), Mankiw, Romer und 
Weil (1992), Card (1999), Aghion und Howitt (2009), Hanushek et al. (2015) und Hanushek und Wößmann (2015). 

2 Das sogenannte Übergangssystem enthält Bildungsangebote für Personen, denen der Übergang in die berufliche Bildung nicht sofort gelingt. 
Zu diesen Bildungsangeboten zählen beispielsweise qualifizierende Maßnahmen wie das Berufsgrundbildungsjahr, das Berufsvorbereitungs-
jahr und das Berufseinstiegsjahr, die den Übergang in die berufliche Ausbildung erleichtern sollen.

3 Es handelt sich um das Übereinkommen der Vereinten Nationalen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (VN-BRK), das seit 
2009 in der Bundesrepublik verbindlich ist.
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Qualität wird durch eine ganze Reihe von Faktoren be  stimmt, 
zu denen etwa die Kompetenzen der Lehrerinnen und Leh-
rer, die Art des Unterrichts, die Ausstattung der Schulen 
und die institutionellen Rahmenbedingungen gehören. Um 
all dies auf eine Verbesserung der Bildungsergebnisse aus-
zurichten, kommt der politischen Steuerung und Rahmen-
setzung eine wichtige Rolle zu. Deshalb hinterfragt dieses 
Gutachten bestehende Mechanismen zur Qualitätssiche-
rung und entwickelt Verbesserungsvorschläge. Dabei stellt 
es ein Charakteristikum des deutschen Bildungssystems  
ins Zentrum der Betrachtung: seine föderale Organisation. 
Bildung gehört zu den wenigen Bereichen, in denen die 
Bundesländer nicht nur die Kompetenz zur Ausführung 
von Bundesgesetzen haben, sondern in denen sie selbst 
gestalten können.

Während in zahlreichen Diskussionen die Heterogenität 
und Zersplitterung der bundeslandspezifischen Bildungs-
regularien als Nachteil betrachtet werden, birgt die föderale 
Organisation auch Chancen: Sie erlaubt, in Bezug auf bil-
dungspolitische Ziele und Mittel verschiedene Lösungen zu 
erproben. Länder können sich und ihre bildungspolitischen 
Strukturen und Maßnahmen vergleichen und voneinander 
lernen. Damit ist der Vorteil verbunden, dass Maßnahmen 
in einem eher vergleichbaren Rahmen bewertet werden 
können, als das im internationalen Kontext möglich ist.

Mit der politischen Gestaltungsfreiheit ist untrennbar die 
Verantwortung für die Ergebnisse verknüpft: Mindestens 
im Nachhinein müssen Wählerinnen und Wähler in die 
Lage versetzt werden, staatliches Handeln und seine Ergeb-
nisse zu beurteilen. Dies gilt nicht nur für die Rolle der Bil-
dung bei der Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt, sondern 
auch im breiteren Sinne für die Befähigung zu selbstver-
antwortlichem Handeln und zur Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben. Information trägt dazu bei, die Erfahrungen 
mit Modell- und Pilotvorhaben nutzbar zu machen. Darüber 
hinaus kann Information und der Vergleich zwischen den 
Bundesländern zur Ergebnisverbesserung bildungspoliti-
schen Handelns beitragen. Somit haben die deutschen 
Bundesländer durch das föderale System im Gegensatz zu 
Nationen mit einheitlichen Bildungssystemen die Chance, 
Vorteile aus dem Erfahrungsaustausch und dem Vergleich 
zwischen Gebietskörperschaften zu ziehen und schließlich 
die Lösungen zu wählen, die sich in einigen Bundesländern 
bereits als effektiv und effizient erwiesen haben. 

Fehlt hingegen Transparenz in Bezug auf die Ergebnisse der 
Bildungspolitik, so hat dies vielfältige Nachteile. Erstens 
kann die Bildungspolitik nicht evidenzbasiert weiterent-

wickelt werden. Zweitens fehlt allen Beteiligten, also bspw. 
Eltern, Schülern, Arbeitgebern und Hochschulen, eine ver-
lässliche Informationsbasis für Ausbildungs-, Einstellungs- 
und Studienzugangsentscheidungen. Eltern nutzen oft 
un zuverlässige Noteninformationen, um über die Bildungs-
wege ihrer Kinder zu entscheiden. Gleich fähige Schüler 
werden je nach Bundesland unterschiedlich behandelt, was 
politisch beabsichtigt sein kann; Arbeitgebern wird dadurch 
jedoch die vergleichende Bewertung bei Einstellungen er -
schwert; und Hochschulen sind sogar gesetzlich gezwungen, 
auf Basis heterogener und inhaltlich nicht vergleichbarer 
Abiturnoten aus den verschiedenen Bundesländern verbind-
liche Zulassungsentscheidungen für Studiengänge zu treffen. 
Ohne Vergleichbarkeit der Benotung gibt es keine Chancen-
gerechtigkeit für Schüler aus verschiedenen Bundesländern. 
Ein transparenter Ausweis der Erfolge von Bildungspolitik 
und ihre Vergleichbarkeit über die Bundesländer hinweg 
könnte somit auf vielen Ebenen Nutzen stiften.

Die Arbeitsmarktpolitik bietet ein gutes Beispiel dafür, wie 
die Bereitstellung von aussagekräftigen Daten zu eindeutiger 
Evidenz über die Funktionsweise von Beschäftigungsförde-
rungsmaßnahmen beigetragen hat (vgl. Wissenschaftlicher 
Beirat 2013, S. 6–7). Nachdem die Daten zu Arbeitsförderungs-
maßnahmen der wissenschaftlichen Analyse zugänglich 
gemacht wurden, konnten teure und ineffektive Instrumente 
wie beispielsweise Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen identi-
fiziert und durch wirksamere Maßnahmen ersetzt werden 
(vgl. z. B. BMAS und IAB 2011). Im Ergebnis wurde die Ar -
beitsmarktpolitik damit sowohl effektiver als auch kosten-
günstiger. In ähnlicher Form können Bildungspolitik und 
ihre Instrumente (z. B. G8 vs. G9, Gemeinschaftsschule,  
Klassengröße, Zentralabitur, Inklusion, Sprachförderung, 
Un  terrichtsgestaltung) empirisch analysiert werden, damit 
ineffektive Maßnahmen als solche erkannt und durch 
effektivere ersetzt werden können.

Im nächsten Abschnitt diskutiert das Gutachten, unter wel-
chen Voraussetzungen ein effektiver Wettbewerb zwischen 
Bundesländern im Bereich der Bildungspolitik etabliert 
werden kann. Zunächst wird die Theorie des föderalen 
Wettbewerbs von Gebietskörperschaften erläutert, wonach 
durch die Vergleichbarkeit der Ergebnisse in einzelnen 
Politikfeldern ein Wettbewerb ausgelöst werden kann.  
Dies lässt sich auf die Bundesländer und ihre Bildungspoli-
tiken übertragen. Anschließend wird die Ausgangslage in 
Deutschland im internationalen Vergleich beschrieben. Auf 
dieser Basis werden die Vor- und Nachteile einer Korrektur 
der Ausgangslage diskutiert. Im Abschnitt III werden Emp-
fehlungen formuliert. 
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II. Analyse

1.  Theorie des föderalen Wettbewerbs von 
Gebietskörperschaften

Die Bedeutung der Bereitstellung von Informationen lässt 
sich im Rahmen der Theorie des föderalen Wettbewerbs 
von Gebietskörperschaften verdeutlichen. Die Theorie geht 
davon aus, dass das Wahlvolk wegen mangelnder Informa-
tion die Qualität der Entscheidungen der von ihm gewähl-
ten Politikerinnen und Politiker nicht wirksam überwachen 
kann. In dieser Situation können Wählerinnen und Wähler 
aus dem Vergleich mit den Politikergebnissen benachbarter 
Gebietskörperschaften Rückschlüsse auf die Leistungen der 
Politik ziehen, so dass in der Politik ein Wettbewerb anhand 
von Vergleichsmaßstäben (Yardstick Competition) entsteht.4  

Wenn Information zu Politikergebnissen bereitsteht, kann 
der Wettbewerb zwischen den Gebietskörperschaften trotz 
asymmetrisch verteilter Informationen zwischen Wahlvolk 
und Politik das Verhalten der Politik beeinflussen. Sind 
nämlich Rückschlüsse auf die Leistung von Politikern in 
einem wichtigen Politikbereich möglich, kann sich durch 
gute Ergebnisse in diesem Bereich die Chance auf eine  
Wiederwahl erhöhen. Informationen über Politikergeb-
nisse geben zudem den Politikern Anreize, ihre Reputation 
im betreffenden Feld zu verbessern – möglicherweise sogar 
über ihre Amtszeit hinaus. Insgesamt verbessert die erhöhte 
Messbarkeit die Leistungen der Politiker in wichtigen Poli-
tikfeldern, ohne dass Nachteile in anderen Gebieten in Kauf 
genommen werden müssen.5 Es liegen viele empirische 
Stu dien vor, die diese positiven Effekte von Wettbewerb 
zwischen Gebietskörperschaften dokumentieren.6 Aus  
dieser Überlegung ergibt sich, dass institutioneller Wett-
bewerb zwischen Gebietskörperschaften die Effizienz der 
Bereitstellung von Dienstleistungen steigern kann (vgl. 
Apolte et al. 2010, CPB 2000). 

Dieser theoretische Ansatz bietet eine Alternative zum 
Modell des Wettbewerbs zwischen Gebietskörperschaften 
durch Abwanderung der Bürger.7 Bürger werden nur selten 
wirklich umziehen, weil ihnen die Politik eines Bundes-
lands missfällt. Wenn Yardstick Competition die Bürger über 
die Qualität ihrer Politiker informiert, brauchen sie dage-
gen nicht mit Umzug zu drohen. Sie können ihr Missfallen 
im Rahmen von Wahlen zum Ausdruck bringen.8  

In diesem Sinne kann Yardstick Competition einen institu-
tionellen Wettbewerb intensivieren, wenn relevante und 
vergleichende Informationen über Politikergebnisse verfüg-
bar sind, die politischen Entscheidungen dezentral ge troffen 
werden und demokratische Politikverfahren vorherrschen. 
Je besser das Wahlvolk informiert ist, umso eher ist zu er -
warten, dass sich Politiker für bessere Ergebnisse einsetzen. 

Dass ein Wettbewerb der Länder um die beste Lösung von 
Regelungsproblemen Bestandteil des deutschen Konzepts 
eines Bundesstaats ist, wird auch in der juristischen Litera-
tur gesehen.9 Die Föderalismusreform I, die die Beziehun-
gen zwischen Bund und Ländern im Grundgesetz geändert 
hat, war wie folgt begründet worden: „Die nun vereinbarte 
Reform soll demokratie- und effizienzhinderliche Verflech-
tungen zwischen Bund und Ländern abbauen und wieder 
klarere Verantwortlichkeiten schaffen und so die föderalen 
Elemente der Solidarität und der Kooperation einerseits 
und des Wettbewerbs andererseits neu ausbalancieren.“  
(BT Drs. 16/813, 7). Das sollte ausdrücklich durch eine Stär-
kung des föderalen Wettbewerbs erreicht werden. Zu diesem 
Zweck ist eigens Art. 91b II GG geändert worden. Als Aus-
nahme vom Kooperationsverbot können Bund und Länder 
nun „zur Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungs-
wesens im internationalen Vergleich“ zusammenwirken. 
Der Gesetzgeber hat diese Änderung begründet als „die 
Grundlage für eine zukunftsorientierte gemeinsame  

4 Das Konzept des Yardstick Competition wurde von Shleifer (1985) entwickelt und von Besley und Case (1995) auf die Situation von Gebiets-
körperschaften übertragen. Schon in der klassischen Theorie des Fiskalföderalismus (Oates 1972) wurde auf die Bedeutung von Dezentrali-
sierung in solchen Fällen hingewiesen, wo Gebietskörperschaften voneinander lernen können.

5 Eine theoretische Analyse des Multi-tasking-Problems der Politiker bei verbesserter Messbarkeit der Ergebnisse in einem Politikfeld findet 
sich bei Gersbach und Liessem (2008). 

6 Inzwischen liegen neben Besley und Case (1995) zahlreiche weitere empirische Studien vor, welche die Existenz von Yardstick Competition 
zwischen Gebietskörperschaften überprüfen und bestätigen: Revelli (2006) betrachtet die Aktivitäten zur Armutsbekämpfung durch Gebiets-
körperschaften im Vereinigten Königreich. Revelli und Tovmo (2007) untersuchen die Effizienz lokaler Jurisdiktionen in Norwegen. Die Autoren 
verweisen auf zahlreiche Beiträge, die sich mit lokalen Korrelationen in der Besteuerung als Beleg von Yardstick Competition beschäftigen 
(z. B. Allers und Elhorst 2005, Bordignon et al. 2003, Heyndels und Vuchelen 1998).

7 Diese Hypothese geht auf Tiebout (1956) zurück.

8 Die Alternative Exit oder Voice hat schon Hirschman (1970) ausgearbeitet. Ähnliche Gedanken wurden in der Politikwissenschaft diskutiert 
(vgl. Democratic Experimentalism in Dorf und Sabel 1998).

9 Siehe jüngst etwa in Maunz und Dürig (2013) Art. 20 GG (Auflage 2015), IV Rdnr. 28 mit weiteren Nachweisen.
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Evaluation und Bildungsberichterstattung zur Feststellung 
der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internatio-
nalen Vergleich. Die neue Gemeinschaftsaufgabe hat drei 
Elemente: Gemeinsame Feststellung und gemeinsame 
Berichterstattung (d. h. in der Konsequenz: Veröffentlichung) 
und die Möglichkeit der Abgabe von gemeinsamen Emp-
fehlungen“ (BT Drs. 16/813, 17).

Zusammenfassend liefern Bildungsdaten Informationen 
über Erfolge und Misserfolge der Bildungspolitik. In einem 
föderalen System ist der Nutzen solcher Daten besonders 
groß, da sie vielfältige Vergleichsmöglichkeiten und Anre-
gungen liefern und Verbesserungen von bereits stattfin-
denden Vorgängen ermöglichen. 

1.  Der Vergleich mit anderen Bundesländern erlaubt es 
Bundesländern, ihre Situation genauer abzuschätzen, 
und verhindert einen „Blindflug“.

2.  Der Vergleich erlaubt es einem Bundesland, mögliche 
Defizite oder Stärken besser als solche zu erkennen 
und entsprechend zu bewerten. 

3.  Liegen die Bildungsdaten aller Bundesländer vor, kann 
sich jedes Bundesland „seine“ Vergleichsländer anhand 
selbst definierter Kriterien aussuchen. 

4.  Bundesländer können Prozesse oder Programme von-
einander übernehmen, wenn diese ihren Bedürfnissen 
oder Zielvorstellungen entsprechen. Umgekehrt kön-
nen Prozesse geändert oder ersetzt werden, wenn die 
Erfahrung in vergleichbaren Ländern dies nahelegt. 

5.  Vollständigere Bildungsdaten würden auch die Imple-
mentierung von Länderpartnerschaften fördern. 

6.  Learning-by-doing könnte durch Anregungen ergänzt 
werden, welche aus den Erfahrungsberichten anderer 
Länder stammen. 

7.  Das Beobachten von Indikatoren über die Zeit erlaubt 
es einzelnen Ländern, Evidenz hinsichtlich der Wirk-
samkeit von Maßnahmen zu sammeln.

Solche Vorgänge würden durch die Offenlegung der Bil-
dungsdaten und durch deren Einfluss auf den politischen 
Wettbewerb verbessert. 

2.   Informationsstand und Steuerung des  
deutschen Bildungswesens im interna - 
tio nalen Vergleich

Voraussetzung dafür, dass der Vergleich zwischen den  
Ländern zu einer qualitätsorientierten Weiterentwicklung 
des Bildungssystems beitragen kann, ist die Verfügbarkeit 
von Information, bewertbarer Erfahrung und empirischer 
Evidenz zur Wirkung bildungspolitischer Maßnahmen. 

Im internationalen Vergleich gehen Nationen unterschied-
lich vor, um aus ihren Erfahrungen zu lernen und ihre Bil-
dungssysteme zu verbessern:

Beispiel skandinavische Länder: Der Zugang zu umfang-
reichen Registerdaten der Bevölkerung und deren Verknüp-
fung mit Daten über Bildungseinrichtungen ermöglicht 
eine umfassende Erforschung von Wirkungsmechanismen 
bildungspolitischer Maßnahmen, deren Ergebnisse in die 
bildungspolitische Beratung einfließen (vgl. Figlio et al. 2016). 

Beispiel Vereinigtes Königreich: Hier ist im letzten Jahr-
zehnt ein Datensatz aufgebaut worden, der die extern ge -
testeten Leistungen aller Schülerinnen und Schüler auf 
Schlüsselstufen mit zahlreichen Hintergrundinformationen 
verbindet. Dabei ist eine Beobachtung individueller Leis-
tungsentwicklungen über die Zeit sowie eine Verknüpfung 
mit Schul- und Regionaldaten möglich. So konnten bereits 
zahlreiche Modellversuche und Bildungsreformen evaluiert 
und die gewonnenen Erkenntnisse in die Politikberatung 
eingespeist werden (vgl. Machin 2014). 

Beispiel USA: In den USA wurde in vielen Bundesstaaten 
mit dem Aufbau von Datensätzen, die die jährliche Leistungs-
entwicklung aller Schülerinnen und Schüler in öffentlichen 
Schulen individuell abbilden, eine Datengrundlage für um -
fangreiche Forschung gelegt (vgl. Figlio et al. 2016). Auch  
ist in Einzelfällen bereits eine Verknüpfung mit Steuer-
daten erfolgt, die die Abschätzung langfristiger Effekte von 
Bildungsmaßnahmen am Arbeitsmarkt ermöglicht (z. B. 
Chetty et al. 2014).10 

Vor diesem Hintergrund bietet die föderale Organisation 
des deutschen Schulbildungssystems die Chance, zu neuen 
Erkenntnissen über Politikmaßnahmen zu gelangen, indem 
sie die Erfahrungen der Bundesländer auswertet. Yardstick 
Competition zwischen den Ländern erfordert die freie Ver-

10 In den USA war die Schulpolitik sogar der Auslöser für eine breite Diskussion über eine Verfassung des Democratic Experimentalism in 
Form kleinteiliger Schulexperimente (siehe Dorf und Sabel 1998).
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fügbarkeit und Zugänglichkeit relevanter und vergleichba-
rer Informationen. Damit wird auch der Wettbewerb der 
Politiker um Wählerstimmen im Bundesland durch Infor-
mation über die Leistungsfähigkeit durchgeführter (ex post) 
und geplanter (ex ante) Politikmaßnahmen intensiviert.

Allerdings behindern die Kultusbehörden seit vielen Jahren 
die systematische Erforschung von bundeslandspezifischen 
Bildungsinitiativen und die Bereitstellung von Vergleichs-
größen, indem sie den Zugang zu relevanten Informationen 
verweigern: Vorhandene Information wird nicht bekannt 
gemacht und die Erhebung neuer Daten wird eingeschränkt. 
Die Information, aus der wertvolle Erkenntnisse zu ziehen 
wären, wird von der Politik systematisch zurückgehalten. 

Beispiele für solche Vorgehensweisen sind: 

Beispiel PISA-E: In den ersten drei Wellen des PISA-Tests11  
wurde eine (große) Stichprobe (PISA-E, als deutsche Ergän-
zung des Standardprogramms) gezogen, die für jedes Bun-
desland repräsentativ war. Dies ermöglichte einen direkten 
Ländervergleich und hat zahlreiche politische Impulse aus-
gelöst (vgl. z. B. Wößmann 2007, 2010). Dieser Vergleich der 
Bundesländer ist in PISA seither nicht mehr möglich. Seit 
2008/09 wurde ein auf den neu entwickelten nationalen 
Bildungsstandards basierender Ländervergleichstest einge-
führt, der in der Grundschule alle fünf Jahre und in der 
Sekundarstufe I alle drei Jahre durchgeführt werden soll, 
im letzteren Fall allerdings mit abwechselnder fachlicher 
Ausrichtung (Deutsch/Englisch/Französisch und Mathe-
matik/Naturwissenschaften). Der Bruch in den bisherigen 
Erhebungen und die zukünftig nur im Abstand von fünf 
bzw. sechs Jahren möglichen Vergleiche werden eine zielge-
richtete Analyse möglicher Wirkungen länderspezifischer 
Bildungsmaßnahmen behindern. 

Beispiel Bundeslandkennung (NEPS, PISA-E, PISA): Man 
kann die Bildungspolitik verschiedener Länder nur verglei-
chen, wenn befragte Personen einem Bundesland zugeord-
net sind. Dies ist im internationalen PISA-Datensatz 
unmöglich, in den alten PISA-E-Datensätzen (mittlerweile) 
unter unnötig erschwerten Bedingungen teilweise möglich 
und im Nationalen Bildungspanel (National Educational 
Panel Study, NEPS) erst seit kurzem überhaupt und nur 
eingeschränkt möglich. Das ist bemerkenswert, da die Lan-
deszugehörigkeit eines Schülers in den Rohdaten natürlich 
enthalten ist. Diese Information wird aus dem Datensatz 

bewusst entfernt, um Ländervergleiche unmöglich zu 
machen.

Die Bedeutung des Zugangs zu Bundeslandkennungen 
wird in der Stellungnahme des Wissenschaftsrats zum 
Nationalen Bildungspanel (NEPS) aus dem Jahr 2013 ein-
gängig verdeutlicht: „das NEPS-Konsortium [musste] eine 
Vorbedingung der KMK [Kultusministerkonferenz] akzep-
tieren, wonach die NEPS-Datensätze keine länderspezifischen 
Informationen enthalten dürfen, die eine Veröffentlichung 
von Aussagen über einzelne Länder oder gar ein ‚Ranking‘ 
erlauben würden. Für wissenschaftliche Fragestellungen 
und die Entwicklungen von komplexen Modellen zur  
Da  ten analyse sind Informationen zu länderspezifischen 
Besonderheiten jedoch essentiell. (…) Für evidenzbasierte 
Forschung und Politikberatung sind empirische Bildungs-
daten einschließlich regionaler Strukturdaten unbedingt er -
forderlich. Im Rahmen der KMK muss über die bestehenden 
Beschränkungen der Datenerhebung und Datenbereitstellung 
verhandelt werden, um eine Einschränkung wissenschaft-
licher Forschung zu vermeiden (…). Der Wissenschafts rat 
hält es für unabdingbar, dass länderspezifische Informatio-
nen den Nutzerinnen und Nutzern nicht nur zur Verfügung 
gestellt, sondern auch Publikationen entsprechend wissen-
schaftlicher Standards ermöglicht werden. Nur dann können 
die mit hohem – auch finanziellem – Engagement erhobenen 
Daten in angemessener Form und so umfassend wie quali-
tätsgesichert genutzt werden.“ (Wissenschaftsrat 2013, S. 17).

Beispiel Schülerkerndatensatz: Im Jahr 2003 hat die Kul-
tusministerkonferenz die verbindliche Einführung eines 
Schülerkerndatensatzes in den Bundesländern beschlossen, 
auch „um wichtige Informationslücken zu wesentlichen 
nationalen und internationalen Fragestellungen zu schlie-
ßen (…). Deutschland kann bereits seit einigen Jahren inter-
nationale Datenanforderungen nicht vollständig erfüllen, 
wie es von internationalen Organisationen wie der OECD 
regelmäßig festgestellt wird. In vielen Fällen ist es bisher 
auch nicht möglich, die international genutzten Indikato-
ren auf Ebene der Bundesländer darzustellen. Da aber die 
Verantwortung für das Bildungswesen in wesentlichen Tei-
len den Ländern obliegt, ist eine statistische Abbildung auf 
Länderebene in der Regel notwendig, um konkrete bil-
dungspolitische Konsequenzen aus dem OECD-Vergleich 
abzuleiten. (…)“ (KMK 2011). Dennoch liegt bis heute der so 
beschlossene Datensatz weder zu Verwaltungs- noch zu 
Forschungszwecken vor. 

11 Es handelt sich um das sogenannte „Programme for International Student Assessment“, das von der OECD durchgeführt wurde. Die ersten 
drei Erhebungen fanden 2000, 2003 und 2006 statt.
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Durch die systematische Verweigerung des Zugangs zu 
bestehenden Bildungsinformationen und die Beschrän-
kungen bei der Erhebung neuer Daten durch die Länder ist 
es für Wähler schwierig, die Qualität des eigenen Bildungs-
systems zu beurteilen, und es ist unmöglich, die eigentlichen 
Vorteile im Wettbewerb des Föderalismus zu nutzen. Effi-
zienzgewinne aus Yardstick Competition zwischen den  
Bundesländern bleiben unrealisiert, und auch der Wett-
bewerb der Politik um Wählerstimmen erfolgt ohne solide 
Informationsgrundlage. 

Gleichzeitig entstehen auf diese Weise erhebliche Nachteile 
für die wissenschaftliche Evaluation spezifischer Instrumente 
im Primar- und Sekundarschulbereich (bspw. Sprachförde-
rung, Inklusion, Sekundarschuldauer, zentrale Abschluss-
prüfungen, Ganztagsschule etc.). Erkenntnisse über die 
Wirksamkeit dieser Instrumente, ihre Bedeutung für unter-
schiedliche Schülergruppen und Vergleiche relevanter Kos-
ten-Nutzen-Relationen können nicht gewonnen werden. 
Während Länder wie Großbritannien, die USA oder die 
skandinavischen Länder der Wissenschaft und der Politik-
beratung detaillierte Panel- und Leistungsdaten über indi-
viduelle Schülerinnen und Schüler, angereichert durch 
Informationen zu lokalen administrativen Rahmenvorgaben 
und Regelungen, bereitstellen, wird vergleichbare Informa-
tion in Deutschland von Seiten der Kultusbehörden nicht 
zur Verfügung gestellt, obwohl sie zum Teil bereits vorhan-
den ist. 

3.  Evidenz zur Auswirkung der Bereitstellung 
von Information im Bildungssystem

Die vorangegangenen Abschnitte haben die verhaltenssteu-
ernde Wirkung von Information aus konzeptioneller Sicht 
dargelegt und den Umgang mit Information im Bildungs-
system durch deutsche Bundesländer im internationalen 
Vergleich beleuchtet. Dieser Abschnitt beschreibt empiri-
sche Evidenz, die die Wirksamkeit von Yardstick Competi-
tion im Bildungssystem untermauert.12  

Die Leistungsentwicklung der Schülerinnen und Schüler in 
deutschen Bundesländern in den Jahren, in denen die 
PISA-E-Daten einen Bundesländervergleich ermöglichten 
(2000, 2003 und 2006), legt nahe, dass die Verfügbarkeit ver-
gleichender Leistungsinformationen das Verhalten der 
Bundesländer in der Tat beeinflussen kann. Wie aus der fol-
genden Abbildung ersichtlich, haben sich gerade die Bun-
desländer, die bei den Tests 2000 schlecht abgeschnitten 
haben (Bremen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg), im letzten 
PISA-E-Bundesländervergleich 2006 am meisten verbessert, 
während sich das Leistungsniveau der Spitzenreiter nicht 
signifikant verändert hat. Tatsächlich haben diese Länder 
mehr als die Hälfte ihres ursprünglichen Rückstandes zu 
den Spitzenreitern aufgeholt. Aufgrund der Abschaffung 
des PISA-E-Tests auf Bundeslandebene lässt sich die wei-
tere Entwicklung seitdem leider nicht beurteilen. Aber das 
Bild der Jahre 2000–2006 deckt sich mit der Interpretation, 
dass der durch die erstmalige Veröffentlichung der PISA- 
E-Ergebnisse von 2000 ausgelöste Wettbewerbsdruck aus 
Yardstick Competition zwischen den Bundesländern zu 
deutlichen Leistungsverbesserungen geführt hat.13 

Auch die in zahlreichen empirischen Studien gezeigte leis-
tungssteigernde Rolle zentraler Abschlussprüfungen unter-
mauert, dass die Bereitstellung von Schülerleistungsmaßen 
zu einer erfolgreicheren Steuerung des Bildungssystems 
beitragen kann. Sowohl im internationalen Vergleich als 
auch im Vergleich der deutschen Bundesländer ist wieder-
holt belegt worden, dass Schülerinnen und Schüler in 
Schulsystemen mit zentralen Abschlussprüfungen deutlich 
besser abschneiden als in Schulsystemen ohne zentrale 
Abschlussprüfungen.14 Lüdemann (2011) untersucht die 
Effekte der Einführung zentraler Abschlussprüfungen in 
vielen Bundesländern seit Beginn der 2000er Jahre. Anhand 
der PISA-E-Daten von 2000 bis 2006 findet sie, dass die Ein-
führung zentraler Abschlussprüfungen in der Haupt- und 
Realschule mit einem signifikanten Anstieg der Schülerleis-
tungen einherging. 

12 Literaturverweise auf Studien zu den Effekten von Yardstick Competition in anderen Politikbereichen finden sich in Abschnitt II.1.

13 Man könnte argumentieren, dass eine Verbesserung der Leistungen in den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg gar nicht mehr 
möglich ist, da diese Leistungen an einer Obergrenze angekommen sind. Dagegen sprechen die Fakten: Länder wie Kanada, Hongkong,  
Finnland und Korea haben im PISA-Lesetest 2006 noch 16-45 Punkte besser abgeschnitten als Bayern. Obwohl schon im 2000er Test 15 
Punkte besser als Bayern, hat sich Südkorea bis 2006 um weitere 31 Punkte verbessert.

14 Als Beispiele international vergleichender Evidenz siehe etwa Bishop (1997, 2006), Wößmann (2003) und Wößmann et al. (2009). Für Beispiele 
von Evidenz im Vergleich der deutschen Bundesländer siehe Baumert und Watermann (2000), Jürges et al. (2005a) und Wößmann (2010). 
Wößmann (2008) und Piopiunik et al. (2014) bieten einen kurzen Literaturüberblick.
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Anhand von Daten aus Spanien legen Anghel et al. (2015) 
überzeugend nahe, dass die Bereitstellung von Schülerleis-
tungsmaßen die Leistungsanreize für Lehrer erhöht. Die 
Autoren stellen fest, dass die Einführung eines Tests mit 
veröffentlichten Ergebnissen in einer Region die Leistungen 
der Schüler in dieser Region gegenüber denjenigen von 
Schülern in Regionen ohne diesen Test signifikant erhöht 
hat. Anhand vergleichbarer Ergebnisse für Deutschland 
argumentieren Jürges et al. (2005b), dass die Existenz von 
zentralen Abschlussprüfungen die Leistungen von Lehrern 
verbessert. Yardstick Competition ruft Leistungsanreize 
sogar dann hervor, wenn die Entlohnung der Lehrer nicht 
betroffen ist. 

4.  Anwendbarkeit der Theorie des föderalen 
Wettbewerbs auf das Bildungswesen

Aus der Theorie der Yardstick Competition lässt sich ableiten, 
dass die Bereitstellung von Informationen über die Ergeb-
nisse bildungspolitischer Maßnahmen die Leistungsfähig-
keit der Bildungssysteme der Bundesländer steigern kann. 
Dies betrifft sowohl Informationen, die den Vergleich zu 
einem Zeitpunkt ermöglichen, als auch Informationen, die 
einen Vergleich über die Zeit hinweg erlauben. Diese Wir-
kung wird über zwei Kanäle erzielt. Erstens entstehen neue 
Anreize für die Entscheidungsträger, ihre Bildungspolitik 
effektiv und effizient zu gestalten. Zweitens ermöglicht die 
Bereitstellung von Informationen eine Wirkungsforschung 
in Bezug auf bildungspolitische Instrumente. Deren Ergeb-
nisse können dazu beitragen, die von den Ländern getragene 
Bildungspolitik auf ähnliche Weise zu verbessern, wie es in 
der Vergangenheit im Bereich der Arbeitsmarktpolitik 
geschehen ist. 

Abbildung: Leistungsniveau und -veränderung der Schülerinnen und Schüler nach Bundesländern im PISA-E-Test, 
2000–2006

Hinweise: Durchschnittliche Leistungen der Bundesländer im PISA-E-Lesetest 2000 gemessen in PISA-Kompetenzpunkten sowie Leistungsveränderung in diesem Test bis 2006. 

Quelle: Wößmann (2015) anhand der PISA-E-Daten.
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Gleichwohl lassen sich auch Argumente gegen das Funktio-
nieren von Yardstick Competition und gegen die Bereitstel-
lung von Informationen zur Messung der Leistungsfähigkeit 
von Bildungssystemen vorbringen. Es kann Situationen ge -
ben, in denen Yardstick Competition nicht die gewünschten 
positiven Effekte hat. So kann Yardstick Competition wir-
kungslos bleiben, wenn es keine guten „Vorbilder“ im Wett-
bewerb gibt, an denen sich Leistungsschwächere messen 
lassen müssen, oder wenn heterogene institutionelle Rah-
menbedingungen effektive Vergleiche nicht zulassen. Beide 
Fälle erscheinen unproblematisch, da kein Schaden entsteht 
und die Kosten der Bereitstellung von Informationen gering 
wären. 

Es kann aber auch Szenarien geben, in denen Yardstick 
Competition negative Auswirkungen hat. So ist es möglich, 
dass sich alle Länder bei schlechten Resultaten einpendeln, 
die dann im Vergleich nicht mehr als schlecht empfunden 
werden. Da keine Sanktionen durch den Wähler zu befürch-
ten sind, kann es auch zu einer Anpassung nach unten kom-
men. Solche Szenarien sind für den Fall der deutschen Bil-
dungspolitik so lange nicht plausibel, wie sich die deutsche 
Bildungspolitik an internationalen Kompetenzmessungen 
beteiligt. Letztere würden die Schwächen auf breiter Front 
aufdecken.

Des Weiteren könnten Gebietskörperschaften beginnen, 
sich exzessiv zu differenzieren, um der Vergleichbarkeit zu 
entgehen. Dieses extreme Szenario ist im deutschen Bildungs-
system wenig wahrscheinlich, da sich die Bundesländer 
bereits heute auf nationale Bildungsstandards für verschie-
dene Stufen und Fächer geeinigt haben, die für alle Länder 
einen einheitlichen Zielrahmen festlegen. Darüber hinaus 
besteht im föderalen Bildungssystem ein öffentlicher 
Druck auf die Verwendbarkeit von Abschlüssen über die 
Ländergrenzen hinweg. 

Von Seiten der Länder werden zuweilen weitere Argumente 
gegen die Bereitstellung von Vergleichsinformationen ins 
Feld geführt. So wird argumentiert, dass gerade im Bil-
dungsbereich fehlerhafte, ideologiebefrachtete Rankings 
und qualitativ schlechte Bildungsforschung die Bevölke-
rung irreführen können. Selbstverständlich ist es möglich, 
dass Wissenschaft fehlerhafte Ergebnisse produziert. Es 
trifft des Weiteren zu, dass Ranglisten gelegentlich proble-
matisch sind und möglicherweise in der Öffentlichkeit (zu) 
viel Aufmerksamkeit bekommen. Die derzeit gelebte Alter-
native zu potentiell schlechten Rankings lautet „keine 
Informationsbereitstellung.“ Diese Reaktion ist vielleicht 
aus Sicht des vor dem Wähler stehenden Politikers ver-

ständlich. Sie ist aber in einer aufgeklärten Gesellschaft nicht 
angemessen. Zum einen sollten für politische Entscheidun-
gen nicht einfach Rangordnungen, sondern absolute Kom-
petenzergebnisse und inhaltliche Argumente ausschlagge-
bend sein. Solche inhaltlichen Informationen – etwa zur 
Wirksamkeit von politischen Maßnahmen – können aber 
nur auf Basis empirischer Untersuchungen mit zuvor bereit-
gestellten Daten erstellt werden. Zum anderen gilt im Bereich 
der Bildungspolitik ebenso wie in anderen Lebensbereichen 
(z. B. der Medizin, der Familienpolitik oder der Arbeitsmarkt-
politik), dass ein transparentes Wissenschaftssystem in der 
Lage ist, über die Zeit gute von schlechter Forschung zu 
unterscheiden. 

Der Gefahr einer zu großen Fixierung auf einzelne, beson-
ders sichtbare Kennziffern wird auch dadurch begegnet, 
dass nicht nur diese Kennziffern, sondern ein breiterer 
Datensatz öffentlich zugänglich gemacht wird. Dann wird 
es möglich, aus anderen, ebenfalls erhobenen Daten alter-
native Kennzahlen zu generieren. Wenn politische Akteure 
verhindern wollen, dass bestimmte Informationen ein zu 
hohes Gewicht bekommen, setzt Yardstick Competition 
einen Anreiz, zusätzliche Daten zu erheben, die andere 
Dimensionen des Bildungserfolgs sichtbar machen. Dann 
kann sich im Wettbewerb der Meinungen zeigen, auf welche 
Kennziffern die Wähler, die Arbeitgeber und die Verantwort-
lichen besonderen Wert legen. Bei freiem Zugang zu Infor-
mationen werden falsche von zutreffenden Ergebnissen 
verdrängt. Wie in anderen Politikfeldern gilt, dass Transpa-
renz der Ergebnisse von Politikmaßnahmen der offenen 
Gesellschaft am besten nützt.

Ein weiterer Kritikpunkt an Vergleichserhebungen besteht 
darin, dass sie zu einer testorientierten Lehre beitragen 
können. Hiermit verknüpft ist das Argument, dass die Plu-
ralität und Differenzierung des Bildungssystems auf der 
Strecke bleiben könnten und sich der Blick auf das verengt, 
was messbar ist (Holmstrom und Milgrom 1991, Dixit 2002). 
In der Tat sollen Schulen ja nicht nur kognitive Kompeten-
zen in den verschiedenen Schulfächern vermitteln, sondern 
vieles mehr wie zum Beispiel soziale Kompetenzen, Kritik-
fähigkeit, Kreativität, allgemeine Lernkompetenz und Per-
sönlichkeitsentwicklung. Allerdings spricht eine Reihe von 
Gründen dagegen, dass eine Bereitstellung von Vergleichs-
erhebungen sich insgesamt negativ auswirken würde. Ers-
tens besteht eine wichtige Aufgabe des Schulsystems – neben 
der Vermittlung dieser anderen Kompetenzen – in der Tat 
darin, grundlegende Fähigkeiten etwa im sprachlichen und 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich zu vermit-
teln. Diese sind nicht nur für die generelle Beteiligung am 
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gesellschaftlichen Leben von grundlegender Bedeutung, 
sondern auch für die Befähigung zur beruflichen Tätigkeit. 
Insofern gehört ihre Vermittlung zur Mindestanforderung 
an das Schulsystem. Zweitens muss die Einführung von 
Vergleichserhebungen vor dem Hintergrund der jetzigen 
Situation bewertet werden: Derzeit werden Prüfungen 
zumeist dezentral von den einzelnen Lehrerinnen und Leh-
rern durchgeführt, was für viele Schülerinnen und Schüler 
eine Verzerrung weg von den zentralen Zielen des Bil-
dungssystems bedeuten kann. Es ist geradezu das Ziel von 
Prüfungssystemen, dass sie den Unterricht auf diejenigen 
Lerninhalte ausrichten, die von der Gesellschaft insgesamt 
als erstrebenswert angesehen werden (Hoxby 2002). 

Drittens kann empirisch in den seltensten Fällen eine  
negative Korrelation zwischen verschiedenen Kompetenz-
bereichen festgestellt werden. Tendenziell gehen bessere 
Ergebnisse in einem kognitiven Bereich auch mit besseren 
Werten in anderen Bereichen einher. Viertens zeigen empi-
rische Studien, dass bildungspolitische Maßnahmen wie die 
Nutzung von Vergleichsprüfungen, die mit besseren Leis-
tungen in den schulischen Fächern einhergehen, nicht auf 
Kosten anderer Bildungsziele gehen. Mit verschiedenen 
nicht-kognitiven Ergebnismaßen sind sie entweder unkor-
reliert oder hängen mit diesen sogar ebenfalls positiv 
zusammen (Wößmann et al. 2009). Insofern ist nicht zu 
erwarten, dass die Bereitstellung von Vergleichsinformatio-
nen zu schlechteren Ergebnissen in testfernen Bereichen 
führen wird. 

Die Gesellschaft unterstützt derzeit eine Vielfalt von Bil-
dungsmöglichkeiten, ohne deren Wert bemessen zu kön-
nen. Mit der Bereitstellung von Informationen wird es 
möglich, die Vorteile der verschiedenen Ausbildungsfor-
men – auch wenn sie nur Teilgruppen der Bevölkerung 
betreffen – nachzuweisen. Somit kann die Ermöglichung 
von Analysen die Pluralität des Angebotes durchaus unter-
stützen. Die Bereitstellung von Information muss nicht zur 
Festlegung eines engen und unveränderlichen Kanons an 
quantitativen Zielindikatoren führen, sondern kann im 
Gegenteil der Entwicklung alternativer und besserer Indi-
katoren dienen. Deshalb spricht sich der Beirat keineswegs 
für ein enges, fixes Korsett an quantitativen Indikatoren 
aus, mittels derer plurale Ansätze homogenisiert und ver-
schiedene Bildungssysteme über einen Kamm geschoren 
werden sollen. Die Länder sollten stattdessen ihre bildungs-
politische Expertise zur Entwicklung eines breiten Indika-
torensatzes nutzen. Die Bereitstellung von Informationen 
kann dabei als dynamischer Lernprozess interpretiert wer-
den, in dem schlechte durch bessere Maße ersetzt werden.

Die deutsche Öffentlichkeit reagiert zu Recht besonders 
sensibel auf die Gefahr einer Deanonymisierung personen-
bezogener Daten. Solange in den öffentlich zugänglichen 
Daten nur das Bundesland erkannt werden kann, besteht 
diese Gefahr aber von vornherein nicht. Werden auch die 
Mikrodaten zugänglich, muss für den Datenschutz mit 
denselben wirksamen Mechanismen Sorge getragen wer-
den, die auch für andere sensible Daten gelten, etwa für 
kriminologische Daten und Daten der Arbeitsmarkt- oder 
Gesundheitsforschung.
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III. Schlussfolgerungen 

Vor dem Hintergrund theoretischer Überlegungen und 
empirischer Evidenz spricht sich der Beirat für eine syste-
matische Bereitstellung von Informationen über die Leis-
tungsfähigkeit der Bildungssysteme insbesondere auf Bun-
deslandebene aus. Ländervergleiche müssen möglich sein. 
Dementsprechend empfiehlt der Beirat: 

1.  Die Bundesländer sollten sich einer regelmäßigen 
Über prüfung der Leistungsfähigkeit ihres Schulwesens 
öffnen.

2.  Die bestehenden Systeme zur Messung schulischer 
Leistungen müssen so ausgestaltet werden, dass aus-
sagekräftige Daten zur Verfügung stehen, die einen 
Vergleich über die Bundesländer und über die Zeit  
hinweg zulassen.

3.  Die Messverfahren sollten reichhaltig genug sein,  
um bewerten zu können, wie gut konkurrierende  
Bildungsziele erreicht werden.

Die erhöhte Transparenz sollte auf möglichst vielfältige 
Weise sichergestellt werden, damit Analyseergebnisse best-
möglich abgesichert werden können. Insbesondere emp-
fiehlt der Beirat die Wiederaufnahme des PISA-E-Formates, 
die Bereitstellung von Schülerkerndatensätzen im Rahmen 
der Datenschutzvorgaben sowie die uneingeschränkte Ver-
wendbarkeit von Bundeslandindikatoren in allen verfüg-
baren Datensätzen inklusive der IQB-Ländervergleiche und 
des Nationalen Bildungspanels (NEPS). In der zukünftigen 
Ausgestaltung zentraler Erhebungen des NEPS sollte die 
Repräsentativität der Daten auf der Ebene der (zumindest 
größten) Bundesländer berücksichtigt werden, damit es 
möglich wird, Politikmaßnahmen der Länder zu evaluieren.

Die Bereitstellung von Information über ein Politikfeld 
kann die Effektivität und Effizienz politischen Handelns 
verbessern. Im Bereich der Bildungspolitik ist Informations-
bereitstellung die Voraussetzung dafür, dass die Stärken  
des Föderalismus zum Tragen kommen. Die Länder sollten 
dabei mit ihrer bildungspolitischen Expertise zur Entwick-
lung von Erfolgsindikatoren beitragen. Die Bereitstellung 
von Informationen sollte als dynamischer Lernprozess 
interpretiert werden, in dem schlechte durch gute Maße 
ersetzt werden, damit demokratisch legitimierte Bildungs-
ziele durch effektive und effiziente Instrumente verfolgt 
werden. 

Durch unkoordinierte Reformen und unausgewertete 
Modellversuche entstehen im Bildungssystem Fehlent-
scheidungen und Kosten für viele, die durch transparentes 
Agieren und offene Evaluationen vermeidbar wären. Die 
Bildungspolitik insgesamt und damit die Gesellschaft 
könnten schon in der kurzen Frist von einer Ausrichtung 
der politischen Akteure auf den Grundgedanken der  
Evidenzbasierung profitieren: Im Sinne einer größeren 
Transparenz des politischen Reformprozesses sollten Refor-
men bildungspolitischer Maßnahmen regelmäßig evaluiert 
werden.

Der Beirat nimmt die Argumente gegen eine Verengung des 
Bildungssystems auf simplifizierende Rankings ernst und 
regt daher die Entwicklung eines breiten Indikatorensatzes 
an. Im Vordergrund der Betrachtung muss stehen, ob der 
Status quo durch die Bereitstellung von Informationen ver-
bessert werden kann. Im Status quo wird die Bildungspoli-
tik nicht durch evidenzbasierte Vergleichsuntersuchungen 
legitimiert, denn solche Untersuchungen sind zumeist 
nicht möglich. Ob, in welchem Ausmaß und wo die Ziele 
der Bildungspolitik in Deutschland heute erreicht werden, 
wissen wir daher nicht. Es fehlt an Datengrundlagen, um 
verlässlich und überzeugend Unterschiede im Status quo 
zwischen den Bundesländern zu messen und daraus abzu-
leiten, was der Zielerreichung dient und welche Vorgehens-
weisen ihr zuwiderlaufen. Gleichzeitig steht das deutsche 
Bildungssystem durch den demographischen Wandel und 
die Zuwanderung vor großen Herausforderungen.

Ein erfolgreiches Bildungssystem befähigt nicht nur zu 
selbstverantwortlichem Handeln und zur Teilhabe am ge -
sellschaftlichen Leben, sondern ist in einer modernen  
wissensbasierten Wirtschaft auch von zentraler Bedeutung 
für Beschäftigung und wirtschaftlichen Wohlstand. Es muss 
daher im wohlverstandenen gemeinsamen Interesse der 
Länder sowie des Bundes liegen, das deutsche Bildungs-
system in seiner Vielfalt effektiv und effizient zu gestalten. 
Eine notwendige Voraussetzung für eine Weiterentwick-
lung in diese Richtung sind regelmäßige Berichterstattung, 
die Bereitstellung und Analyse von Daten und das Zulassen 
und Fördern von Transparenz. 
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Wenn Bildung der Schlüssel zur Zukunft ist, kann eine 
Fortsetzung des bisherigen bildungspolitischen Kurses keine 
Antwort einer offenen und modernen Gesellschaft auf  
die Herausforderungen des globalen Wettbewerbs sein.  
Bildungspolitik muss sich auf Fakten und Evidenz stützen, 
damit das Schulsystem seine Aufgabe erfüllt und die nach-
wachsenden Generationen mit den erforderlichen Kompe-
tenzen für die Arbeitsmärkte der Zukunft ausstattet. 

Berlin, den 5. Februar 2016

Der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats
beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Prof. Dr. Hans Gersbach
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„Regionale Wirtschaftsförderung“

Gutachten vom 24. April 2015
„Potenziale nutzen – mehr Fachkräfte durch weniger 
Arbeitsmarkthemmnisse“

Gutachten vom 26. September 2014
„Engpassbasierte Nutzerfinanzierung und Infrastruktur-
investitionen in Netzsektoren“

Gutachten vom 20. September 2013
„Langfristige Steuerung der Versorgungssicherheit im 
Stromsektor“

Gutachten vom 20. September 2013
„Evaluierung wirtschaftspolitischer Fördermaßnahmen 
als Element einer evidenzbasierten Wirtschaftspolitik“

Gutachten vom 30. November 2012
„Altersarmut“

Brief an Bundesminister für Wirtschaft und Technologie 
Dr. Rösler vom 16. Oktober 2012  
„Zur Stabilität des Europäischen Finanzsystems“

Brief an Bundesminister für Wirtschaft und Technologie 
Dr. Rösler vom 31. Juli 2012  
„Mindestlohn“

Gutachten vom 2. Februar 2012 
„Wege zu einer wirksamen Klimapolitik“ 

Gutachten vom 25. November 2011
„Realwirtschaftliche Weichenstellungen für einen  
stabilen Euro“

Brief an Bundesminister für Wirtschaft und Technologie 
Rainer Brüderle vom 2. Mai 2011 
„Zur Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes“

Gutachten vom 27. November 2010
„Überschuldung und Staatsinsolvenz in der Europäischen 
Union“

Gutachten vom 16. April 2010
„Reform von Bankenregulierung und Bankenaufsicht 
nach der Finanzkrise“

Gutachten vom 16. April 2010
„Zur Reform der Finanzierung der Gesetzlichen Kranken-
versicherung“

Gutachten vom 6. November 2009
„Akzeptanz der Marktwirtschaft: Einkommensverteilung, 
Chancengleichheit und die Rolle des Staates“

Brief an Bundesminister für Wirtschaft und Technologie 
Michael Glos vom 23. Januar 2009  
„Zur Bankenregulierung in der Finanzkrise“

Brief an Bundesminister für Wirtschaft und Technologie 
Michael Glos vom 5. Dezember 2008 
 „Europäisches System des Handels von CO2-Emissionen“

Brief an Bundesminister für Wirtschaft und Technologie 
Michael Glos vom 10. Oktober 2008  
„Aktuelle Entwicklungen im Finanzsystem“

Brief an Bundesminister für Wirtschaft und Technologie 
Michael Glos vom 17. April 2008  
„Kein Staatseingriff bei Mitarbeiterbeteiligungen“

Gutachten vom 24. Januar 2008
„Zur Begrenzung der Staatsverschuldung nach Art. 115 
GG und zur Aufgabe des Stabilitäts- und Wachstums-
gesetzes“

Brief an den Bundesminister für Wirtschaft und  
Technologie Michael Glos vom 9. Dezember 2007  
„Schuldenbegrenzung nach Art. 115 GG“

Brief an den Bundesminister für Wirtschaft und  
Technologie Michael Glos vom 9. Juli 2007  
„Gesetzentwurf Wagniskapitalbeteiligung (WKBG) und 
Unternehmensbeteiligungsgesellschaften (UBGG)“

Gutachten vom 12. Mai 2007
„Öffentliches Beschaffungswesen“

Gutachten vom 24. März 2007
„Patentschutz und Innovation“
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Brief an den Bundesminister für Wirtschaft und  
Technologie Michael Glos vom 20. Januar 2007  
„Gesundheitsreformgesetz“

Brief an den Bundesminister für Wirtschaft und  
Technologie Michael Glos vom 20. November 2006  
„Wettbewerbsverhältnisse und Preise der deutschen 
Energiewirtschaft“

Gutachten vom 16. September 2006
„Mehr Vertragsfreiheit, geringere Regulierungsdichte, 
weniger Bürokratie“

Gutachten vom 12./13. Mai 2006
„Mehr Wettbewerb im System der Gesetzlichen Kranken-
versicherung“

Brief an den Bundesminister für Wirtschaft und  
Technologie Michael Glos vom 18. März 2006  
„Kombi- und Mindestlöhne“

Gutachten vom 21. Januar 2006
„Der deutsche Arbeitsmarkt in Zeiten globalisierter 
Märkte“

Gutachten vom 8. Juli 2005
„Zur finanziellen Stabilität des Deutschen Föderal staates“

Gutachten vom 18. März 2005
„Alterung und Familienpolitik“

Gutachten vom 24. April 2004
„Keine Aufweichung der Pressefusionskontrolle“

Brief an den Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 
Wolfgang Clement vom 17. Januar 2004  
„Ausbildungsplatzabgabe“

Gutachten vom 16. Januar 2004
„Zur Förderung erneuerbarer Energien“

Brief an den Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 
Wolfgang Clement vom 6. Dezember 2003  
„Europäische Verfassung“

Gutachten vom 11. Oktober 2003
„Tarifautonomie auf dem Prüfstand“

Gutachten vom 15./16. November 2002
„Die Hartz-Reformen – ein Beitrag zur Lösung des 
Beschäftigungsproblems?“ 

Brief an den Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 
Wolfgang Clement vom 10./11. Oktober 2002  
„Personal-Service-Agenturen“

Gutachten vom 28./29. Juni 2002
„Reform des Sozialstaats für mehr Beschäftigung im 
Bereich gering qualifizierter Arbeit“

Gutachten vom 12. Januar 2002
„Daseinsvorsorge im europäischen Binnenmarkt“

Gutachten vom 6. Juli 2001
„Wettbewerbspolitik für den Cyberspace“

Brief an den Bundesminister für Wirtschaft und  
Technologie Dr. Werner Müller vom 16. Dezember 2000  
„Reform der gesetzlichen Rentenversicherung“

Gutachten vom 1. Juli 2000
„Reform der europäischen Kartellpolitik“

Gutachten vom 26./27. Mai 2000
„Aktuelle Formen des Korporatismus“

Gutachten vom 15./16. Oktober 1999
„Offene Medienordnung“

Brief an den Bundesminister für Wirtschaft und  
Technologie Dr. Werner Müller vom 19./20. Februar 1999 
„Wechselkurszielzonen“

Gutachten vom 18./19. Dezember 1998
„Neuordnung des Finanzierungssystems der Europä-
ischen Gemeinschaft“

Gemeinsame Stellungnahme der Wissenschaftlichen  
Beiräte beim BMF und BMWi vom 2.10.1998  
„Reform der Einkommen- und Körperschaftsteuer“

Gutachten vom 20./21. Februar 1998
„Grundlegende Reform der gesetzlichen Renten-
versicherung“
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Brief an Bundeswirtschaftsminister Dr. Rexrodt  
vom 11. Juni 1997  
„Protokoll zu Art. 222 EG-Vertrag bezüglich der Ein-
standspflichten öffentlich-rechtlicher Körperschaften für 
ihre öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute“

Brief an Bundeswirtschaftsminister Dr. Rexrodt  
vom 11. Juni 1997
„Ein Beschäftigungskapitel im Maastricht II-Vertrag?“

Gutachten vom 25./26. April 1997
„Wagniskapital“

Gutachten vom 9. November 1996
„Anstehende große Steuerreform“

Gutachten vom 30. August 1996
„Anpassung des deutschen Kartellgesetzes an das europä-
ische Recht?“

Gutachten vom 19./20. Januar 1996
„Langzeitarbeitslosigkeit“

Gutachten vom 9. März 1995
„Orientierungen für eine Postreform III“

Brief an Bundeswirtschaftsminister Dr. Günter Rexrodt 
vom 23. Januar 1995
„Wirtschaftspolitische Folgerungen aus der Verfassungs-
widrigkeit des sogenannten Kohlepfennigs“

Gutachten vom 31. August 1994 
„Ordnungspolitische Orientierung für die Europäische 
Union“

Gutachten vom 10./11. Juli 1992
„Gesamtwirtschaftliche Orientierung bei drohender 
finanzieller Überforderung“

Gutachten vom 24. Januar 1992
„Stellungnahme zu den Vorschriften über eine Industrie-
politik in den Verträgen über die Europäische Politische 
Union und die Europäische Wirtschafts- und Währungs-
union“

Gutachten vom 12. bis 14. Juli 1991
„Lohn- und Arbeitsmarktprobleme in den neuen  
Bundesländern“

Gutachten vom 15./16. Februar 1991
„Probleme der Privatisierung in den neuen  
Bundesländern“

Gutachten vom 14. Dezember 1990
„Stellungnahme zu den GATT-Verhandlungen“

Gutachten vom 19./20. Oktober 1990
„Aufzeichnung der Beratungsergebnisse zu den  
Belastungen durch die deutsche Einheit“

Gutachten vom 29./30. Juni 1990
„Außenwirtschaftspolitische Herausforderungen  
der Europäischen Gemeinschaft an der Schwelle zum 
Binnenmarkt“

Gutachten vom 1./2. März und 27. März 1990
„Schaffung eines gemeinsamen Wirtschafts- und  
Währungsgebietes in Deutschland“

Gutachten vom 17./18. November und  
15./16. Dezember 1989
„Wirtschaftspolitische Herausforderungen der  
Bundesrepublik im Verhältnis zur DDR“

Gutachten vom 5. Juni 1989
„Stellungnahme zum Bericht des Delors-Ausschusses“

Gutachten vom 20./21. Januar 1989
„Europäische Währungsordnung“

Gutachten vom 26./27. Februar 1988
„Wirtschaftspolitische Konsequenzen aus den  
außenwirtschaftlichen Ungleichgewichten der  
großen Industrieländer“

Gutachten vom 26./27. Juni 1987
„Gewinn, Investitionen und Beschäftigung“

Gutachten vom 6. Dezember 1986
„Wettbewerbspolitik“

Gutachten vom 21. und 22. Februar 1986
„Stellungnahme zum Weißbuch der EG-Kommission 
über den Binnenmarkt“

Gutachten vom 11. und 12. Oktober 1985
„Steuerpolitik unter gesamtwirtschaftlichen Gesichts-
punkten“
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Gutachten vom 14. und 15. Dezember 1984
„Strukturwandel für Wachstum und mehr Beschäfti-
gung“

Gutachten vom 25. Juni 1983
„Vermindert Arbeitszeitverkürzung die Arbeitslosigkeit?“

Gutachten vom 18. Februar 1983
„Konjunkturpolitik – neu betrachtet“

Gutachten vom 23. Januar 1982
„Probleme der Wohnungswirtschaft“

Gutachten vom 23. Februar 1981
„Wirtschaftspolitik bei defizitärer Leistungsbilanz“

Stellungnahme vom 17. Januar 1981
„Probleme der Stahlindustrie in der Europäischen 
Gemeinschaft“

Gutachten vom 9. Februar 1980
„Wirtschaftspolitische Implikationen eines 
Bevölkerungs rückgangs“

Gutachten vom 7. und 8. Dezember 1979
„Wirtschaftspolitische Folgerungen aus der  
Ölverknappung“

Gutachten vom 15. und 16. Dezember 1978
„Staatliche Interventionen in einer Marktwirtschaft“

Gutachten vom 12. November 1977
„Aktuelle Probleme der Beschäftigungspolitik“

Gutachten vom 4. Juli 1977
„Rationalisierungsinvestitionen“

Gutachten vom 20. November 1976
„Fragen einer neuen Weltwirtschaftsordnung“

Gutachten vom 14. und 15. November 1975
„Kosten und Preise öffentlicher Unternehmen“

Gutachten vom 9. und 10. Mai 1975
„Indexierung wirtschaftlich relevanter Größen“

Gutachten vom 15. und 16. März 1974
„Probleme der Ausländerbeschäftigung“

Gutachten vom 16. und 17. November 1973
„Höchstpreisvorschriften für Energie“

Gutachten vom 19. und 20. Oktober 1973
„Stabilitätspolitische Problematik der gesetzlichen  
Rentenversicherung“

Gutachten vom 9. und 10. März 1973
„Grundfragen der Stabilitätspolitik“

Gutachten vom 11. Dezember 1971
„Regelmechanismen und regelgebundenes Verhalten  
in der Wirtschaftspolitik“

Stellungnahme vom 3. Juli 1971 zum 
„gegenwärtig bestehenden Problem der Wechselkurs-
politik“

Gutachten vom 12. Dezember 1970
„Entwicklung der Wohnungsmieten und geplante  
Maßnahmen zur Begrenzung des Mietanstiegs“

Gutachten vom 24. Oktober 1970
„Problematik der gegenwärtigen hohen Zinssätze“

Gutachten vom 6. Februar 1970
„Einführung einer Fusionskontrolle“

Gutachten vom 1. Februar 1969
„Aktuelle Probleme der außenwirtschaftlichen  
Absicherung“

Gutachten vom 23. Juli 1968
„Fragen der Staatsverschuldung“

Gutachten vom 25. November 1967
„Zusammenhang zwischen außenwirtschaftlichem 
Gleichgewicht und Preisniveaustabilität“

Stellungnahme vom 15. Juli 1967 zum
„Gesetzentwurf zur Anpassung und Gesundung des  
deutschen Steinkohlenbergbaus und der deutschen  
Steinkohlenbergbaugebiete“

Gutachten vom 28. Februar 1967
„Subventionen in der Marktwirtschaft“

Gutachten vom 18. Juni 1966
„Staatliche Zinsregulierungen“
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Gutachten vom 29. Januar 1966
„Ständige Preiserhöhungen in unserer Zeit“

Gutachten vom 31. Oktober 1964
„Zusammenwirken staatlicher und nichtstaatlicher 
Kräfte im Bereich der wirtschaftspolitischen Gesetz-
gebung“

Gutachten vom 20. Juni 1964
„Zusammenwirken von staatlichen und nichtstaatlichen 
Kräften in der Wirtschaftspolitik“

Gutachten vom 9. November 1963
„Wirtschaftliche Vorausschau auf mittlere Sicht“

Gutachten vom 16. Februar 1963
„Selbstfinanzierung bei verlangsamtem wirtschaftlichem 
Wachstum“

Gutachten vom 23. Juni 1962
„Reform des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen“

Stellungnahme vom 4. März 1961 zur
„Aufwertung der D-Mark“

Gutachten vom 21. Januar 1961
„Gedanken über die Konzeption einer künftigen deut-
schen Energiewirtschaftspolitik“

Gutachten vom 21. Februar 1960
„Gegenwärtige Möglichkeiten und Grenzen einer kon-
junkturbewußten Lohnpolitik in der Bundesrepublik“

Gutachten vom 25. Januar 1960
„Probleme einer rationellen Wirtschaftshilfe an die  
Entwicklungsländer unter Berücksichtigung der von  
der Bundesrepublik zu treffenden Maßnahmen“

Gutachten vom 14. April 1959
„Konjunkturpolitische Situation der Bundesrepublik 
Deutschland im Frühjahr 1959“

Stellungnahme vom 3. März 1959 zur
„internationalen Koordinierung der Konjunkturpolitik, 
insbesondere zur Frage eines europäischen Konjunktur-
boards“

Gutachten vom 27. Juli 1958
„Problem Verteidigungslast und volkswirtschaftliches 
Wachstum“

Gemeinsames Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats 
beim Bundesminister der Finanzen und des Wissenschaft-
lichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium vom  
26. Januar 1958
„Kapitalmarkt und Besteuerung“

Gutachten vom 30. April 1957
„Wirtschaftspolitische Problematik der deutschen 
Exportüberschüsse“

Gutachten vom 24. Februar 1957
„Problem von Index- und Preisgleitklauseln“

Gutachten vom 3. Juni 1956 und 7. August 1956
„Instrumente der Konjunkturpolitik und ihre rechtliche 
Institutionalisierung“

Gutachten vom 11. Oktober 1955
„Welche Maßnahmen entsprechen der gegenwärtigen 
konjunkturellen Situation?“

Gutachten vom 12. Juni 1955
„Probleme einer produktivitätsorientierten Lohnpolitik“

Gutachten vom 23. Januar 1955
„Möglichkeiten und Grenzen regionaler Wirtschafts-
politik“

Gutachten vom 20. November 1954
„Einführung von direkten Tarifen“

Gutachten vom 14. November 1954
„Anträge und Gesetzentwürfe zur Beschränkung des 
Wettbewerbs in gewissen Gewerben und Berufen“

Gutachten vom 23. Oktober 1954
„Probleme der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
und ihrer Auswertung“

Gutachten vom 2. Oktober 1954
„Fragen des Kartellproblems, die durch die bevorstehende 
Gesetzgebung aufgeworfen werden“

Gutachten vom 31. Mai 1954
„Problem landwirtschaftlicher Paritätspolitik im Rahmen 
der allgemeinen Wirtschaftspolitik“
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Gutachten vom 10. Januar 1954
„Sicherung der wirtschaftlichen Expansion“

Gutachten vom 11. Oktober 1953
„Fragen des gemeinsamen Marktes“

Gutachten vom 28. Juni 1953
„Problem der gegenwärtigen deutschen Zahlungsbilanz“

Gutachten vom 1. Mai 1953
„Frage der wirtschaftlichen Integration Europas“

Gutachten vom 22. Februar 1953
„Problem der Integration der europäischen Agrarmärkte 
(sogenannte Agrarunion)“

Ergebnis der Beratungen vom 17./18. Januar 1953
„Sicherung der wirtschaftlichen Expansion“

Gutachten vom 14. Dezember 1952
„Frage des gemeinsamen Marktes innerhalb der  
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl“

Gutachten vom 16. November 1952
„Konvertierbarkeit der Währungen“

Gutachten vom 6. Juli 1952
„Wiederaufbau des Kapitalmarktes und Zinspolitik“

Gutachten vom 8. Juni 1952
„Verteidigungsleistungen und Wirtschaftsverfassung“

Gutachten vom 27. April 1952
„Ausgleich der Währungsspannen im Rahmen einer  
europäischen Integration“

Gutachten vom 4. Februar 1952
„Belebung des Wertpapiermarktes“

Gutachten vom 9. Oktober 1951
„Ist zur Überwindung der gegenwärtigen Aufschwung-
hemmung eine aktive Konjunkturpolitik anzuraten?“

Gutachten vom 29. Juli 1951
„Außenhandelspolitik“

Gutachten vom 10. Juni 1951
„Lenkungsmaßnahmen“

Stellungnahme vom 29. April 1951 
„Investitionshilfe“

Vorläufige Stellungnahme vom 25. Februar 1951
„Wirtschaftspolitische Möglichkeiten zur Begrenzung  
der direkten lenkenden Eingriffe“

Gutachten vom 28. Januar 1951
„Bereinigung des Preisgefüges“

Gutachten vom 10. Dezember 1950
„Kapitalmarktpolitik und Investitionspolitik“

Vorläufige Stellungnahme vom 5. November 1950
„Deckung des zusätzlichen künftigen Finanzbedarfs“

Gutachten vom 5. November 1950
„Einwirkung der Weltkonjunktur auf die deutsche  
Wirtschaftspolitik“

Gutachten vom 24. September 1950
„Struktur- und konjunkturpolitische Fragen der Einkom-
mensverteilung“

Gutachten vom 11. Juni 1950
„Probleme der Kapitalbildung und der Geldschöpfung“

Gutachten vom 7. Mai 1950
„Stellung des Wohnungswesens in der sozialen Markt-
wirtschaft“

Gutachten vom 26. Februar 1950
„Kapitalmangel und Arbeitslosigkeit in der sozialen 
Marktwirtschaft“

Gutachten vom 5. Februar 1950
„Europäische Zahlungsunion“

Gutachten vom 18. Dezember 1949
„Das Dollardefizit Europas im Handel mit USA  
(Problem der Dollarlücke)“

Gutachten vom 30. Oktober 1949
„Agrarpolitik in der sozialen Marktwirtschaft“

Gutachten vom 18. September 1949
„Geldordnung und Wirtschaftsordnung“

Gutachten vom 24. Juli 1949
„Grundsatzfragen der Monopolgesetzgebung“
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Gutachten vom 8. Mai 1949
„Expansive und kontraktive Kreditpolitik“

Gutachten vom 27. Februar 1949
„Investitionsmittel und ERP-Mittel“

Gutachten vom 17. Januar 1949
„Preispolitik und Außenhandelsgestaltung“

Gutachten vom 24. Oktober 1948
„Agrarpolitik und Agrarpreise“

Gutachten vom 3. September 1948
„Währungs-, Preis-, Produktions- und Investitionspolitik“

Gutachten vom 11. Juli 1948
„Investitionspolitik nach der Währungsreform“

Gutachten vom 12. Juni 1948
„Investitionspolitik“

Gutachten vom 1. April 1948
„Maßnahmen der Verbrauchsregelung, der Bewirtschaf-
tung und der Preispolitik nach der Währungsreform“
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Die Wurzeln des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie reichen zurück bis 
in die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Ab 1943 trafen sich einige 
der späteren Beiratsmitglieder unter dem Vorsitz von  
Prof. Erwin von Beckerath, um die wirtschaftliche Zukunft 
Deutschlands nach dem Krieg vorzubereiten. Diese soge-
nannte „Arbeitsgemeinschaft Erwin von Beckerath“ ging in 
dem Anfang 1948 gegründeten Beirat auf, der am 23. Januar 
1948 auf Einladung der Verwaltung für Wirtschaft des Ver-
einigten Wirtschaftsgebietes, dem Vorläufer des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Energie, in Königstein/
Taunus formell konstituiert wurde. 

Der Beirat hatte folgende 17 Gründungsmitglieder:

Prof. Dr. Franz Böhm,

Prof. Dr. Walter Eucken,

Prof. Dr. Walther G. Hoffmann,

Prof. Dr. Wilhelm Kromphardt,

Prof. Dr. Adolf Lampe,

Prof. Dr. Elisabeth Liefmann-Keil,

Prof. Dr. Alfred Müller-Armack,

Prof. Dr. Oswald v. Nell-Breuning,

Prof. Dr. Erik Nölting,

Prof. Dr. Hans Peter,

Prof. Dr. Erich Preiser,

Prof. Dr. Ludwig Raiser,

Prof. Dr. Heinz Sauermann,

Prof. Dr. Karl Schiller,

Prof. Dr. Otto Veit,

Prof. Dr. Gerhard Weisser,

Prof. Dr. Theodor Wessels.

ANHANG:  GUTACHTEN DES WISSENSCHAFTLICHEN BEIRATS SEIT APRIL  1948



27NOTIZEN



28 NOTIZEN





www.bmwi.dewww.bmwi.de

http://www.bmwi.de
www.bmwi.de

	Mehr Transparenz in der Bildungspolitik
	Impressum
	Inhalt
	Mehr Transparenz in der Bildungspolitik
	I. Anlass
	II. Analyse
	III. Schlussfolgerungen 
	Literatur
	Mitgliederverzeichnis
	Anhang: Gutachten des Wissenschaftliche


